
Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil  

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Au s-
schüsse  

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

- Sitzung des Gemeinderats     23.06.2020 

- Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   14.07.2020 

- Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  15.09.2020  
        (anstatt 07.07.2020)   

 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 
21.04.2020 gefassten Beschlüsse  

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 21.04.2020 einstimmig beschlossen hat, die Sporthalle Oppelsbohm für das Festwochenen-
de anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Musikvereins Weißbuch zur Verfügung zu stellen. 
Des Weiteren wurde einstimmig beschlossen, für die Ortsdurchfahrt Steinach ein Parkkonzept 
beim Landkreis zu beantragen. Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat der Verlängerung von 
zwei Mietverträgen zugestimmt. Mit einstimmigem Beschluss wurde Bürgermeister Maximilian 
Friedrich vom Gemeinderat ermächtigt, Stundungen von Gewerbesteuerforderungen aufgrund 
der Corona-Situation zinslos zu gewähren und auf Nebenforderungen zu verzichten. Abschlie-
ßend wurde einstimmig beschlossen, drei Mitarbeiterinnen der Verwaltung in höhere Besol-
dungsgruppen einzuweisen bzw. zu befördern.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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1.3. Bekanntgaben  

- Fertigstellung der zweiten Gruppe in der KiTa Sonnenschein, Sch u-
mannweg in Oppelsbohm  

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die zweite Gruppe der Kindertageseinrichtung Sonnenschein im 
Schumannweg in Oppelsbohm (ehemalige Sozialräume des Bauhofs) fertiggestellt wurde und 
damit den Betreuungsgruppen jetzt zur Verfügung steht.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Fertigstellung des neuen Nachbarschaftsplatzes in der Ortsmitte O p-
pelsbohm  

   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass der neue Nachbarschaftsplatz in der 
Ortsmitte von Oppelsbohm nach seiner Fertigstellung vergangene Woche der Öffentlichkeit 
übergeben werden konnte.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
 



Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Berglen am 26.05.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
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1.5. Bekanntgaben  

- Neue Gemeindehomepage und Auftritte in Facebook und Instagram  
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass ab sofort die neue Homepage der Gemeinde Berglen online zu 
erreichen ist. Gleichzeitig mit der Homepage werden jetzt auch die Gemeindeauftritte in Face-
book und Instagram veröffentlicht. Hier sollen künftig Neuigkeiten und Impressionen der Ge-
meinde veröffentlicht werden. Die Seiten sind jeweils öffentlich und dadurch auch ohne persönli-
che Anmeldung lesbar.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Beschleunigung des DSL -Anschlusses der Schule in Ste inach  
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der DSL-Anschluss der Schule in Steinach beschleunigt 
werden konnte. Es stehen jetzt bis zu 50 Mbit/s im Download zur Verfügung.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Förderung der Jugendsozialarbeit  
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Gemeinde aus dem Förderprogramm des Landes Ba-
den-Württemberg für die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen einen Personalkostenzu-
schuss in Hºhe von 8.350,00 ú f¿r den Fºrderzeitraum 01.08.2019 ï 31.07.2020 erhalten hat.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.8. Bekanntg aben  

- Förderung von Baumschnittmaßnahmen beim Streuobst in der Schnit t-
saison 2019/2020  

   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über die Bewilligung der Förderung folgender Sammel-
anträge aus dem Streuobstförderprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Schnittsai-
son 2019/2020: 
 

- 6.540,00 ú  für 436 Schnittmaßnahmen 

- 8.235,00 ú  für 549 Schnittmaßnahmen 

- 8.820,00 ú für 588 Schnittmaßnahmen 

- 6.495,00 ú für 433 Schnittmaßnahmen 
    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Teilnahme am Pr ojekt "Stadtradeln"  
   

    
Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert das Gremium darüber, dass sich der Rems-Murr-
Kreis auch dieses Jahr an der bundesweiten Aktion ĂStadtradelnñ beteiligt. Das Projekt findet im 
Zeitraum von 21. Juni bis 11. Juli 2020 statt. Zwölf Kommunen und verschiedene Unternehmen 
beteiligen sich im Aktionszeitraum mit ihren Teams, um möglichst viele Rad-Kilometer für den 
Klimaschutz zu sammeln. Der Vorsitzende ruft die Gemeinderäte zur zahlreichen Teilnahme auf.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen an den Gemeinder at  

- Organisation der To ntechnik bei der Gemeinderatssitzung am 26.05.2020  
   

    
Der Vorsitzende dankt Herrn Volker Stumpf für die Organisation der Tontechnik bei der heutigen 
Gemeinderatssitzung, die in der Turn- und Versammlungshalle in Steinach stattfindet.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Abbau eines Spie lgerätes auf dem Spielplatz in Bretzenacker  
   

    
Zur Anfrage von Gemeinderat Klenk bezüglich des Abbaus eines Spielgeräts auf dem Spielplatz 
in Bretzenacker teilt Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass Hintergrund für die Entfernung des 
Spielgeräts eine Beanstandung durch den Sachverständigen bei der regelmäßig durchgeführten 
Spielplatzbegehung war. Ein Ersatz des Spielgeräts ist vorgesehen. Allerdings ist der Bauhof 
momentan noch mit den Maßnahmen auf dem Spielplatz in Hößlinswart beschäftigt.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Bauhof 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Brücke Silcherstr aße / J.-S.-Bach -Straße 
   

    
Gemeinderat Klenk nimmt Bezug auf die neue Fußgängerbrücke zwischen Silcherstraße und J.-
S.-Bach-Straße. Die Höhe der Brücke erscheint im Vergleich zur Brücke hinter der Kirche nicht 
einleuchtend. Zudem muss nun aufwändig eine Rampe mit Anpassung an einen Hauseingang 
gebaut werden, Mülltonnen müssen einen anderen Standort finden. Da dieser Fußweg aufgrund 
der bestehenden Treppenanlage an der Silcherstraße sowieso nicht behindertengerecht genutzt 
werden kann, erschließt sich ihm der Sinn der Maßnahme nicht. Der Weg ist gering frequentiert. 
Gemeinderat Klenk schlägt vor, anstelle der Rampe eine Treppenanlage vor und hinter der Brü-
cke anzulegen.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass für die Maßnahme ein wasserrechtliches Verfahren 
notwendig war. Der für das Projekt zuständige Mitarbeiter, Herr Strotbek, war in diesem Zu-
sammenhang mehrfach in Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter beim Landratsamt. Die 
Höhe der Brücke wurde aufgrund von Vorgaben der unteren Wasserbehörde und unter Einhal-
tung der Richtlinien, die für ein HQ100-Gebiet gelten, berechnet und ausgeführt. Die bachab-
wärts ebenfalls neu errichtete Brücke ist ebenfalls aufgrund der rechtlichen Vorgaben errichtet 
worden.  
 
Der Vorsitzende sagt eine erneute Begutachtung und Prüfung des Vorschlags von Gemeinderat 
Klenk zu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde     
    
Von Seiten der Bürgerschaft werden keine Anfragen gestellt.   
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4. Vergabe der Arbeiten vom Gewerk Torbau der zweiten  Ausschreibung s-

phase für die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerweh r-
hauses Nord auf dem Grundstück Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppel s-
bohm  
Vorlage: SV/590/2020  

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 590/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend den Sachverhalt. Ergänzend führt er aus, dass der festge-
legte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme immer noch eingehalten werden kann, da die Mehr-
kosten durch entsprechende Einsparungen in der ersten Vergaberunde kompensiert werden 
können. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:  
 
Die Firma Pfullendorfer Tor -Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf erhält den Auftrag 
zum Angebotspreis von 40.149,41 ú f¿r die Arbeiten des Gewerks ĂTorbauñ im Rahmen 
der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Nord in Oppelsbohm.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt    
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Arbeiten vom Gewerk Torbau der zweiten 
Ausschreibungsphase für die Sanierung und Erweiterung des 

bestehenden Feuerwehrhauses Nord auf dem Grundstück 
Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppelsbohm  

 
In seiner Sitzung vom 28.01.2020 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Umset-

zung der Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses in Oppelsbohm. Mit 

den Bauarbeiten wurde nach der ersten Ausschreibungsphase wie geplant am 20.04.2020 be-

gonnen.  

 

In der Zwischenzeit wurde die zweite Ausschreibungsphase gestartet. Wie in der Gemeinde-

ratssitzung am 28.01.2020 berichtet, ging man bei diesen Gewerken von Kosten jeweils unter 

35.000 ú brutto aus, weshalb gemªÇ der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen eine Vergabe 

durch den Bürgermeister vorgesehen war. Am 22.04.2020 fand die Submission der zweiten 

Ausschreibungsphase im kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. Nach Prüfung der Submis-

sionsergebnisse durch die freie Architektin Frau Ursel Ackermann wurde jedoch festgestellt, 

dass die angebotenen Kosten des Gewerks ĂTorbauñ ¿ber 35.000 ú brutto liegen.  

 

Insgesamt wurden für die Arbeiten dieses Gewerks fünf Firmen zur Angebotsabgabe von der 

Gemeinde aufgefordert. Die Kosten wurden vorab auf knapp 29.000 ú geschätzt. Die Firma 

Pfullendorfer Tor-Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf gab als einzige Firma ein Angebot 

ab, welches sich auf 40.149,41 ú brutto belªuft. Mit dieser Summe liegt die Auftragsvergabe 

nicht mehr im Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters. 

 

Da die Firma Pfullendorfer der einzige Anbieter ist, wird dem Gemeinderat empfohlen, den Auf-

trag f¿r die Arbeiten des Gewerks ĂTorbauñ an sie zu vergeben. Die Mehrkosten kºnnen durch 

entsprechende Einsparungen in der ersten Vergaberunde kompensiert werden.  

 

Die Architektin Frau Ackermann wird in der Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfü-

gung stehen. 

 

 

 

 

    
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/590/2020 131.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.05.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Die Firma Pfullendorfer Tor -Systeme GmbH & Co. KG aus Pfullendorf erhält den Auftrag 

zum Angebotsprei s von 40.149,41 ú f¿r die Arbeiten des Gewerks ĂTorbauñ im Rahmen 

der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses Nord in Oppelsbohm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt    
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5. Erlass der Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Verlässliche 

Grundschule für April und teilweise für Mai  
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 596/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Nachfolgend führt der Vorsitzende in den Sachverhalt ein. Er führt ergänzend aus, dass die Ge-
meinde im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes zwischenzeitlich eine zweite Abschlags-
zahlung in Hºhe von 39.679,48 ú f¿r den Monat Mai erhalten hat. Somit kann dem Erlass der 
Gebühren für April und Mai gemäß dem Beschlussvorschlag zugestimmt werden.    
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:  
 
Für den Monat April wird dem endg ültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen, in der Verlässlichen Grundschule und der Unterrichtsgebü h-
ren für die Bläserklasse zugestimmt.  
 
Für den Monat Mai und alle weiteren Monate, in denen kein Regelbetrieb stattfinde t, wird 
dem endgültigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen 
und in der Verlässlichen Grundschule zugestimmt, sofern diese im Rahmen der Soforthi l-
fe des Landes erstattet werden. Vorab wird auf den Einzug der Gebühren ohne A nerke n-
nung einer Rechtspflicht verzichtet.  
 
Wenn eine Betreuung in der erweiterten Notbetreuung oder im Rahmen des reduzierten 
Regelbetriebs in Anspruch genommen wird, werden Betreuungsgebühren für Kindert a-
geseinrichtungen und die Verlässliche Grundschule fällig und ï ggf. anteilig ï berechnet.  
 
Diese Regelungen gelten auch für den Waldkindergarten Berglen e. V.. Der entsprechende 
finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht au f-
gefangen.  
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei    
 



 
 

 

 
 

Erlass der Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Verlässli che 
Grundschule für April und teilweise für Mai  

 
Seit dem 17. März 2020 sind aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektions-

schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung-

CoronaVO) alle Kindertageseinrichtungen und schulischen Betreuungseinrichtungen in Berglen 

geschlossen.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie Kinder in den Kindertageseinrichtun-

gen wurde eine Notbetreuung eingerichtet und seit 27. April 2020 erweitert. Das Angebot er-

streckt sich jeweils auf die bisherigen Betreuungszeiten oder einen geringeren Betreuungsbe-

darf.  

 

Die Landesregierung hat in dem Fahrplan für die weitere Öffnung des Schul-und Kitabetriebs ab 

18. Mai im Bereich der Kindertageseinrichtungen die schrittweise Ausweitung in Richtung eines 

reduzierten Regelbetriebs vorgesehen. Außerdem ist für die Grundschulen der schrittweise Ein-

stieg in den Präsenzunterricht geplant. Ab wann wieder ein Regelbetrieb stattfinden kann, ist 

derzeit nicht absehbar. 

 

Der Gemeinderat hat sich bereits einstimmig per Umlaufverfahren dafür ausgesprochen, im 

April auf den Einzug der Monatsbeiträge für die Kindergartengebühren, die Entgelte für die Ver-

lässliche Grundschule und die Gebühren für die Bläserklasse der Nachbarschaftsschule ohne 

Anerkennung einer Rechtspflicht zu verzichten.  

 

Auch für den Monat Mai wurde die Erhebung der regulären Gebühren für die Kindertagesein-

richtungen und die Verlässliche Grundschule ausgesetzt. Lediglich für die erweiterte Notbetreu-

ung wurden entsprechend den regulären Betreuungsangeboten einer Einrichtung Kindergarten-

gebühren bzw. Entgelte für die Verlässliche Grundschule fällig und ï ggf. anteilig ï berechnet. 

Die Gebühren für die Bläserklasse wurden wieder in gewohnter Form eingezogen, da die Schü-

lerinnen und Schüler die 15-minütige Unterrichtseinheit via Skype/ Zoom, etc. erhalten.  

 

Der Gemeinderat hat darüber hinaus ebenfalls per Umlaufbeschluss zugestimmt, dass auch der 

Waldkindergarten Berglen e.V. analog zur Regelung der Gemeinde auf den Einzug der Betreu-

ungsgebühren im April und Mai verzichten kann. Der entsprechende finanzielle Abmangel wird 

von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aufgefangen.  

 

Im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes wurden für den Monat April die Gebühren be-

reits an die Gemeinden erstattet. Die Gemeinde Berglen erhielt aus diesem Sondertopf 36.035 

Euro, die insbesondere für die Deckung der Gebührenausfälle für Kindertageseinrichtungen 

(29.069,00 ú), Kernzeit (2.718,00 ú) und Blªserklasse (570,00 ú) sowie die Erstattung der aus-

gefallenen Betreuungsgeb¿hren des Waldkindergartens (ca. 3.500,00 ú) verwendet wurden. 

Für den Monat Mai liegt noch keine vollständige Finanzierungszusage des Landes vor. Eine 

Abschlagszahlung wurde aber bereits zugesagt.  
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Es wird daher vorgeschlagen, die Betreuungsgebühren für die Monate April und Mai endgültig 

zu erlassen, sofern diese im Rahmen der Soforthilfe des Landes erstattet werden.  

 

Solange kein Regelbetrieb stattfinden wird, kann auf den Einzug der Betreuungsgebühren ohne 

Anerkennung einer Rechtspflicht bis auf Weiteres verzichtet werden. Unter der Voraussetzung, 

dass diese durch das Land erstattet werden, könnte einem Erlass zugestimmt werden.  

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Für den Monat April wird dem endgültigen Erlass de r Gebühren für die Betreuung in den 

Kindertageseinrichtungen, in der Verlässlichen Grundschule und der Unterrichtsgebü h-

ren für die Bläserklasse zugestimmt.  

 

Für den Monat Mai und alle weiteren Monate, in denen kein Regelbetrieb stattfindet, wird 

dem endgü ltigen Erlass der Gebühren für die Betreuung in den Kindertageseinrichtu n-

gen und in der Verlässlichen Grundschule zugestimmt, sofern diese im Rahmen der S o-

forthilfe des Landes erstattet werden. Vorab wird auf den Einzug der Gebühren ohne A n-

erkennung einer Rechtspflicht verzichtet.  

 

Wenn eine Betreuung in der erweiterten Notbetreuung oder im Rahmen des reduzierten 

Regelbetriebs in Anspruch genommen wird, werden Betreuungsgebühren für Kindert a-

geseinrichtungen und die Verlässliche Grundschule fällig und ï ggf.  anteilig ï berechnet.  

 
Diese Regelungen gelten auch für den Waldkindergarten Berglen e. V.. Der entspreche n-

de finanzielle Abmangel wird von der Gemeinde ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

aufgefangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt 
1 x Kämmerei    
 

 



Niederschrift über die  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
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Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Ulrike Höflich  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

6. SSV Steinach -Reichenbach e.V. - Antrag auf Zuschuss zur Sanierung des 
Daches der Übungshalle im Vereinszentrum  
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 597/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Michael Seibold, den ersten Vorstand des SSV Steinach-
Reichenbach und erteilt diesem nach einer kurzen Einführung in den Sachverhalt das Wort.  
 
Herr Seibold informiert, dass es einen Wassereintritt am Flachdach der Übungshalle gab. Die 
Isolierung wurde auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Der Umfang des Schadens ist jedoch 
noch nicht vollständig kalkulierbar, da noch nicht klar ist, ob tieferliegende Schäden an nicht 
sichtbaren Stellen folgen. Architektin Ursel Ackermann wurde in die Untersuchungen mit einbe-
zogen.  
 
Gemeinderätin Aigner erkundigt sich, inwieweit das Angebot der Firma KHS verbindlich ist. Sie 
befürchtet nämlich, dass die Kosten für die Unwägbarkeiten auch wesentlich höher ausfallen 
könnten und die Gemeinde dann auch hier 50% übernehmen müsste. Sie erwartet, dass die 
Angelegenheit in diesem Falle erneut im Gemeinderat beraten wird. 
 
Der Vorsitzende betont, dass sich der Zuschuss in Höhe von 50% der Anschaffungskosten auf 
das vorliegende Angebot bezieht. Versehentlich wurde dies im Beschlussantrag nicht so konkre-
tisiert. Der Beschlussantrag soll jedoch entsprechend ergänzt werden.  
 
Zur Anfrage von Gemeinderätin Rommel teilt Herr Seibold mit, dass das Gebäude zwischenzeit-
lich zehn Jahre alt sei. Die Arbeiten sind nicht in Eigenleistung erfolgt, vielmehr wurden die Ge-
werke vergeben. Gewährleistungsansprüche gibt es jedoch nicht mehr.  
 
Nachfolgend wird über den modifizierten Beschlussantrag abgestimmt.  
 
  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen B eschluss:  
 
Der Gemeinderat bewilligt dem SSV Steinach -Reichenbach e.V. für die Sanierung des 
Dachs der Übungshalle einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 50 % der Anschaffung s-
kosten gemäß dem vorliegenden Angebot.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

SSV Steinach -Reichenbach e.V. - Antrag auf Zuschuss zur Sanierung 
des Daches der Übungshalle im Vereinszentrum  

 
Der Vorstand des SSV Steinach-Reichenbach e.V. hat die Verwaltung darüber informiert, dass 

das Dach der kleinen Übungshalle im Vereinszentrum am Erlenhof seit einiger Zeit undicht ist. 

Zwischenzeitlich konnte die Ursache lokalisiert werden. Die Kosten für die Sanierung des Da-

ches liegen laut Angebot bei 9.453,94 ú.  

 

Der Verein beantragt mit beigefügter E-Mail einen Zuschuss zur Sanierung des Daches. 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. April 2008 wurden die früheren Vereinsförderrichtlinien 

aufgehoben und man kam u.a. überein, im Einzelfall eine Projektförderung zu gewähren. 

 

Im Hinblick auf die derzeit fehlenden Einnahmequellen der Vereine in der gegenwärtigen Lage 

wird vorgeschlagen, für die Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten zu bewil-

ligen.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 
Der Gemeinderat bewilligt dem SSV Steinach -Reichenbach e.V. für die Sanierung des 
Dachs der Übungsha lle einen verlorenen Zuschuss in Höhe von 50 % der Anschaffung s-
kosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
1 x Ordnungsamt   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Raben-
stein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Anlegung "Spiel - und Freizeitgelände Berglen" in St einach  

- Vorstellung der aktuellen Planung  
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 592/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nach einer kurzen Einführung in den Sachverhalt durch den Vorsitzenden stellt Landschaftsar-
chitekt Blank die überarbeitete Planung anhand der Planunterlagen eingehend vor. Die Brutto-
kosten der drei Bauabschnitte belaufen sich auf ca. 820.000 ú. Die einzelnen Bauabschnitte 
könnten in einem zeitlichen Versatz von jeweils einem Jahr zur Ausführung kommen. 
 
Bürgermeister Maximilian Friedrich ergänzt, dass die abschnittsweise Umsetzung das Ergebnis 
der Ausschussberatungen war. Die Verfahren für die Umsetzung des Gesamtprojekts (wasser-
rechtliches Verfahren für den zweiten Bauabschnitt bzw. Baugenehmigungsverfahren für den 
dritten Bauabschnitt) werden jedoch auch jetzt beauftragt, um die Voraussetzungen für die spä-
tere Umsetzung zu schaffen.  
 
Gemeinderat Klenk hält die Planung für sehr gelungen, auch in Anbetracht des fehlenden Spiel-
platzes im geplanten Baugebiet Pfeifferfeld. Die Aufteilung in drei Bauabschnitte befürwortet er 
ebenfalls. 
 
Gemeinderat Scherhaufer gefällt die Planung auch sehr gut. Bezüglich der thematisch an das 
Feuerwehrhaus angelehnten Spielelandschaft, die für das Alter von sechs Jahren und älter ge-
dacht ist, möchte er wissen, ob einzelne Elemente auch für kleinere Kinder bespielbar gemacht 
werden können. 
 
Landschaftsarchitekt Blank teilt hierzu mit, dass dies auch vom motorischen Entwicklungszu-
stand der Kinder abhängt. Einzelne Bereiche können sicherlich auch von jüngeren Kindern ge-
nutzt werden. Er denkt hier auch an den separaten Sandspielbereich mit Matschspielplatz mit 
Pumpe. Landschaftsarchitekt Blank informiert, dass die Ausschreibung nach Abschluss des bau-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens für Herbst 2020 vorgesehen ist. Gegen Ende des Jahres 
können bessere Preise erzielt werden. Die Fertigstellung ist für ihn bis zum Frühjahr 2021 realis-
tisch. 
 
Gemeinderätin Dr. Reichart hält die Planung auch für sehr gelungen. Insbesondere der zweite 



Bauabschnitt mit der Anlegung des Kleinspielfeldes und der Calesthenics-Anlage wird ein Höhe-
punkt in der Gemeinde sein. Daher befürwortet sie eine relativ zügige Umsetzung, sobald der 
erste Bauabschnitt fertig ist.  
 
Der Vorsitzende teilt zur Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart mit, dass in die Abschnittsbil-
dung immer eine prognostizierte Baupreissteigerung eingerechnet wird. Sofern die Maßnahmen 
haushaltstechnisch finanzierbar und umsetzbar sind, kann der zweite Bauabschnitt relativ 
schnell angegangen werden.  
 
Auch Gemeinderat Tottmann befürwortet die Aufteilung in die einzelnen Bauabschnitte.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:  
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung und beschließt die 

Umsetzu ng des ersten Bauabschnitts.  
 

2. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung und Vergabe des ersten Bauabschnitts e r-
mächtigt.  

 
3. Das Landschaftsarchitekturbüro Blank aus Stuttgart wird mit der Gesamtplanung bis 

einschließlich Leistungsphase 9 und der Ausschreibung de s ersten Bauabschnitts 
sowie der Bauantragstellung beauftragt.  

 
4. Für die Anlegung von 25 PKW - und drei Smartstellplätzen auf der Grünfläche zw i-

schen der Luisenstraße und dem Feuerwehrgerätehaus (3. Bauabschnitt) ist ein Ba u-
gesuch zu erstellen, welches dem L andratsamt zur Genehmigung vorgelegt wird.  

 
5. Die Verwaltung wird ermächtigt, alle Verfahren für die Umsetzung des Gesamtpr o-

jekts durchzuführen (z.B. Wasserrechtsverfahren bzgl. der Verdohlungsbeseitigung 
und für Maßnahmen im Hochwassergefahrenbereich sowie Baugenehmigungsverfa h-
ren) und die hierzu erforderlichen Planungsleistungen zu beauftragen, damit die V o-
raussetzungen für eine spätere Umsetzung geschaffen werden. Das erforderliche 
baurechtliche Einvernehmen gemäß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird f ür 
das Gesamtprojekt erteilt.  

 
6. Der zweite und dritte Bauabschnitt sollen ebenfalls realisiert werden, wobei die ta t-

sächliche Ausführung von der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit abhängt. Eine 
Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat zu gegebener Zei t. 

 
7. Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme der TEMCO Vermögensverwaltungs 
GmbH in Hºhe von 1.000 ú zu. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt  
 



 
 

 

 
 

Anlegung "Spiel - und Freizeitgelände Berglen" in Steinach - 
Vorstellung der aktuellen Planung  

 
Im Jahr 2018 hat eine B¿rgerbeteiligung zum Thema ĂAnalyse des Bedarfs an Sportplªtzen und 

Freizeitanlagen in der Gemeinde Berglenñ stattgefunden. Hierbei kamen u.a. die Vorschlªge 

einer Kneipp-Anlage, einer Calisthenicsanlage sowie eines Mehrgenerationenspielplatzes auf. 

Diesen Anregungen nahm sich die Verwaltung an, woraufhin das Landschaftsarchitekturbüro 

Blank aus Stuttgart zwei Varianten für die Gestaltung eines neuen Spiel- und Freizeitgeländes 

erarbeitete. Dieses soll westlich des Feuerwehrhauses Süd in Steinach entstehen, um die Flä-

che wesentlich aufzuwerten.  

 

Der Ortsteil Steinach verfügt Stand heute über keine angemessenen Spielmöglichkeiten für 

Kinder und Jugendliche. Der Bolzplatz am Kottweiler Bächle wird zwar oft genutzt, kann aber 

aufgrund seiner Ausführung als Rasenplatz nur bei trockener Witterung regelmäßig bespielt 

werden. Auch im Hinblick auf die bauliche Entwicklung in Steinach (Baugebiet ĂPfeiferfeldñ) in 

den kommenden Jahren bietet es sich deshalb besonders an, das Projekt für die Gesamtge-

meinde in diesem Ortsteil zu realisieren. 

 

Im Rahmen eines gut besuchten Bürgerworkshops am 18.07.2019 im Bürgersaal des Feuer-

wehrhauses Süd wurden zwei Varianten, welche sich im Umfang und somit auch in ihren Kos-

ten unterschieden haben, von Herrn Wolfgang Blank vorgestellt. Die Teilnehmer/innen hatten 

die Möglichkeit, Anregungen und Kritik zu äußern. Alle Beteiligten begrüßten es, dass die Ge-

meinde über die Umsetzung einer derartigen Spiel- und Freizeitanlage nachdenkt. Die Tendenz 

neigte nach dem Workshop eindeutig zur umfangreicheren Variante, da diese eine generatio-

nenübergreifende Gestaltung der einzelnen Anlagen vorsieht. Die Ausführung solle so erfolgen, 

dass eine gemeinsame und zeitliche Nutzung der verschiedenen Angebote möglich ist. Der 

Wunsch der Bürgerschaft war die räumliche Nähe der einzelnen Anlagen, aber gleichzeitig 

auch eine Aufteilung in aktive und ruhige Bereiche. 

 

Nach der anschließenden Überarbeitung der Pläne durch das Landschaftsarchitekturbüro Blank 

wurde dem Bau- und Umweltausschuss in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 03.12.2019 die 

Planung f¿r das ĂSpiel- und Freizeitgelªnde Berglenñ in Steinach erlªutert. Das Stimmungsbild 

der Gremiumsmitglieder war eindeutig, dass die Planung sehr gelungen sei und eine ab-

schnittsweise Umsetzung des Vorhabens angegangen werden kann. Aufgrund dessen wurde 

Architekt Wolfgang Blank beauftragt, die vom Gremium gewünschte Abschnittsbildung zu prü-
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fen. Diese überarbeitete Planung wurde den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses am 

11.02.2020 vorgestellt.  

 

Es sind nun drei Bauabschnitte vorgesehen. Der erste Bauabschnitt  betrifft den Bereich direkt 

westlich neben dem Feuerwehraus, wo sich aktuell der Schotterparkplatz befindet. Auf dieser 

Fläche soll ein großer Kinderspielplatz entstehen, welcher das Motto der Feuerwehr aufgreift. 

Ebenfalls sind in diesem Bereich eine Boule-Bahn, Tischtennisplatten und ausreichend Sitz-

möglichkeiten angedacht. Aufgrund des Wegfalls des Schotterparkplatzes müssen um das 

Feuerwehrhaus fünf weitere Stellplätze hergestellt werden, um die erforderliche Anzahl von 26 

Stellplätzen zu erfüllen. Die Anlegung der Stellplätze ist bereits mit der Feuerwehr abgestimmt, 

welche diese Maßnahme begrüßt. 

 

Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts  sollen anstatt des Rasenbolzplatzes ein Allwetter-

kleinspielfeld sowie eine Calisthenics-Anlage entstehen. Dadurch, dass im ersten Bauabschnitt 

die Parkplatzschotterfläche entfällt, kann die Verrohrung des Kottweiler Bächles rückgebaut 

werden. Anschließend ist eine Renaturierung des Uferbereichs und damit auch eine deutliche 

gewässerökologische Aufwertung bzw. Umweltverbesserung vorgesehen. 

 

Der dritte Bauabschnitt  beinhaltet die Anlegung von weiteren 25 PKW- und drei Smartstell-

plätzen auf der Grünfläche zwischen der Luisenstraße und dem Feuerwehrhaus. 

 

Eine genaue Maßnahmenbeschreibung der einzelnen Bauabschnitte kann aus dem Handout, 

welches dieser Sitzungsvorlage angehängt ist, entnommen werden. Im Vergleich zur vorherigen 

Planung bei der Bürgerbeteiligung im Juli wurde somit auf die Boulder-Anlage sowie auf das 

Kneipp-Becken verzichtet. 

 

Die Bruttokosten teilen sich auf die jeweiligen Bauabschnitte wie folgt auf: 

 

1. Bauabschnitt: 333.099,86 ú 

2. Bauabschnitt: 325.797,72 ú 

3. Bauabschnitt: 143.019,85 ú 

 

Die Finanzierung des Gesamtprojekts ist im Haushalt 2020 unter dem Produkt 5510000 Ă¥ffent-

liches Gr¿nñ vorgesehen. Seit Ende Dezember 2019 wurden von der Verwaltung zudem mehre-

re Anfragen an verschiedene Stiftungen versendet, um eventuelle Fördermöglichkeiten abzuklä-

ren. Bisher hat die Firma TEMCO Vermögensverwaltungs GmbH angeboten, einen Betrag von 

1.000 ú f¿r die Tischtennisplatten zu spenden. Zudem ist aus der Mitte der B¿rgerschaft eine 

weitere Privatspende f¿r das Projekt i.H.v. 750 ú eingegangen.  



 

Inzwischen liegt der Verwaltung nach knapp viermonatiger Bearbeitungszeit die Stellungnahme 

des Landratsamts zur Umsetzung des Projekts vor. Bezüglich des ersten Bauabschnittes ist ein 

baurechtliches Verfahren durchzuf¿hren, da die Flªche im Bebauungsplan ĂFeuerwehrgerä-

tehaus Berglen S¿dñ als Parkflªche ausgewiesen ist und keine Verfahrensfreiheit bei den ge-

planten Stellplätzen um das Feuerwehrhaus vorliegt. 

 

Bevor eine tatsächliche Umsetzung des zweiten Bauabschnitts angegangen werden kann, 

müssen im Vorfeld noch verschiedene Belange mit mehreren Fachbereichen des Landratsamts 

geklärt werden. 

 

Die Stellplätze des dritten Bauabschnitts sind baurechtlich zulässig, erfordern aber aufgrund 

ihrer Größe eine Baugenehmigung. 

 

Landschaftsarchitekt Blank wird in der Sitzung anwesend sein und dem Gremium die Planung 

nochmals erläutern sowie eventuelle Fragen beantworten. 

 

Aus Sicht der Verwaltung ist vor allem die Umsetzung der ersten beiden Bauabschnitte auch im 

Hinblick auf das Baugebiet ĂPfeiferfeldñ sinnvoll und angemessen, da hier keine Flªche f¿r ei-

nen Spielplatz zur Verfügung steht. Das Projekt führt zu einer Aufwertung nicht nur der Flächen 

im Bereich des Feuerwehrhauses, sondern von ganz Steinach. Eine Entscheidung über die 

Umsetzung des zweiten und dritten Bauabschnitts obliegt zu gegebener Zeit ausschließlich 

dem Gemeinderat. 

 

Der Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 11.02.2020 ein-

gehend mit dem Projekt befasst und sich einstimmig für die Umsetzung des ersten Bauab-

schnitts ausgesprochen sowie dem Gemeinderat die nachfolgende modifizierte Beschlussemp-

fehlung unterbreitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  

 



8. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorg estellten Planung und beschließt die 

Umsetzung des ersten Bauabschnitts.  

 

9. Die Verwaltung wird zur Ausschreibung und Vergabe des ersten Bauabschnitts e r-

mächtigt.  

 

10. Das Landschaftsarchitekturbüro Blank aus Stuttgart wird mit der Gesamtplanung bis 

einschließli ch Leistungsphase 9 und der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts 

sowie der Bauantragstellung beauftragt.  

 

11. Für die Anlegung von 25 PKW - und drei Smartstellplätzen auf der Grünfläche zw i-

schen der Luisenstraße und dem Feuerwehrgerätehaus (3. Bauabschnitt) i st ein 

Baugesuch zu erstellen, welches dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt wird.  

 

12. Die Verwaltung wird ermächtigt, alle Verfahren für die Umsetzung des Gesamtpr o-

jekts durchzuführen (z.B. Wasserrechtsverfahren bzgl. der Verdohlungsbeseitigung 

und für M aßnahmen im Hochwassergefahrenbereich sowie Baugenehmigungsve r-

fahren) und die hierzu erforderlichen Planungsleistungen zu beauftragen, damit die 

Voraussetzungen für eine spätere Umsetzung geschaffen werden. Das erforderliche 

baurechtliche Einvernehmen gemä ß § 36 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird für 

das Gesamtprojekt erteilt.  

 

13. Der zweite und dritte Bauabschnitt sollen ebenfalls realisiert werden, wobei die ta t-

sächliche Ausführung von der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit abhängt. Eine 

Entscheidung hier über trifft der Gemeinderat zu gegebener Zeit.  

 

14. Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme der TEMCO Vermögensverwaltungs 

GmbH in Hºhe von 1.000 ú zu. 

 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt  
 

 






















